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Die Bundesanstalt für Finanzdienst-
leitungsaufsicht (BaFin) hat am 
10. August 2016 den bereits seit länge-
rem erwarteten Entwurf zur Novellie-
rung der Institutsvergütungsverord-
nung (IVV) veröffentlicht. Die in 
Teilen umfassende Überarbeitung der 
IVV war erforderlich, um die Anfor-
derungen der Europäischen Banken-
aufsicht (EBA), die diese in ihren  
im Dezember 2015 veröffentlichten 
EBA-Leit linien zu Vergütungssyste-
men1)  von Instituten niedergelegt hat, 
in deutsches Recht umzusetzen. Ziel 
ist es – nach Abschluss der Konsultati-
onsphase – die novellierte IVV zum 
1. Januar 2017 ohne Übergangsrege-
lungen in Kraft zu setzen.

Aufgrund der von der IVV gefor-
derten unmittelbaren Verknüpfung 
der Vergütungsstrategie beziehungs-
weise der Vergütungssysteme mit der 
institutsspezifischen Geschäfts- und 
Risikostrategie sowie dem damit ver-
bundenen Strategieprozess sollten 
sich alle Institute zeitnah mit der 
Umsetzung der neuen Anforderun-
gen beschäftigen. Da der Strategie-
prozess in den Instituten regelmäßig 
mit Beginn des Jahres abgeschlossen 
und die  entsprechenden Strategien 
den Aufsichtsgremien zur Kenntnis 

gebracht werden, muss mit der Um-
setzung der novellierten IVV wohl 
auch unmittelbar 2017 begonnen 
werden. Die Betroffenheit und der 
Umsetzungsaufwand hängen gleich-
wohl sehr stark von der Größe und 
dem Geschäftsmodell des jeweiligen 
Instituts ab.

Proportionalitätsgedanke 

Durch die Integration der Vor-
schriften zu den Vergütungssystemen 
im Rahmen der letztmaligen Novel-
lierung der IVV 2014 in den Kanon 
der Regelungen zum Risikomanage-
ment in das Kreditwesengesetz2)  
wurde klargestellt: Angemessene Ver-
gütungssysteme sind Bestandteil einer 
übergreifenden Unternehmens- und 
Risikosteuerung.3)  Sie müssen kom-
patibel sein zur Geschäfts- und Risi-
kostrategie und sich am langfristigen, 
nachhaltigen Unternehmenserfolg 
ausrichten. Die Umsetzung dieser An-
forderungen sollte dabei stets unter 

Berücksichtigung der Art, des Um-
fangs, der Komplexität sowie des Risi-
kogehalts der jeweiligen Geschäftstä-
tigkeit erfolgen. Daraus ergeben sich 
aber auch Freiräume, die verantwor-
tungsvoll genutzt werden dürfen.

Dieser Proportionalitätsgedanke 
wurde vom Gesetzgeber in der letzt-
mals 2014 novellierten IVV unter an-
derem dadurch verankert, indem er 
hinsichtlich der Umsetzungsanforde-
rungen zwischen bedeutenden und 
nicht bedeutenden Instituten unter-
scheidet. An diesem Grundsatz der 
Proportionalität und der damit ver-
bundenen Differenzierung hat der 
deutsche Gesetzgeber im Rahmen der 
Überarbeitung der IVV 2016 festge-
halten. Die EBA hat demgegenüber in 
ihren Leitlinien ursprünglich eine 
Aufhebung derartiger Abgrenzungen 
gefordert. Dies ist zweifellos ein wich-
tiger Erfolg in dem Bestreben, die 
Umsetzung aufsichtsrechtlicher An-
forderungen weiterhin vor allem am 
institutsspezifischen Geschäftsmodell 
und dem damit verbundenen Risiko-
profil auszurichten.
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Dass sich der deutsche Gesetzge-
ber und die BaFin ebenso wie einige 
andere EU-Mitgliedstaaten in diesem 
wesentlichen Punkt gegenüber der 
EBA durchgesetzt haben, beinhaltet 
einen entscheidenden Vorteil: Klei-
nere Institute und damit insbe sondere 
Finanzierungsleasing- und Factoring-
Institute müssen auch zukünftig in 
der Regel nur die allgemeinen Anfor-
derungen der IVV beachten. Dies 
führt zu erheblich Erleichterungen 
gegenüber sogenannten bedeutenden 
Instituten.

Abgrenzung

An der bereits bestehenden Ab-
grenzung zwischen bedeutenden und 
nicht bedeutenden Instituten ergibt 
sich durch die novellierte IVV 2016 
keine Änderung. Als bedeutend klas-
sifiziert werden weiterhin alle Insti-
tute, deren Bilanzsumme im Durch-
schnitt an den jeweiligen Stichtagen 
der letzten drei abgeschlossenen Ge-
schäftsjahre 15 Milliarden Euro er-
reicht oder überschreitet; es sei denn, 
die Institute weisen der BaFin auf 
Grundlage einer jährlich durchzufüh-
renden Risikoanalyse (§ 17 Abs. 5 
IVV) nach, dass sie nicht bedeutend 
im Sinne der IVV sind. 

Nur solche Institute werden als 
bedeutend eingestuft, die diese mate-
riellen Kriterien auf Ebene des Einzel-
instituts erfüllen; das stellt die Novel-
lierung der IVV 2016 klar. Den 
Wortlaut der bisherigen Regelungen 
konnte man bei streng formaler 
 Auslegung bislang ebenso dergestalt 
interpretieren, dass kleine Tochterins-
titute auch dann als bedeutend einzu-
stufen sind, wenn sie einer von der 
EZB beaufsichtigten Institutsgruppe 
angehörten. Mit dieser Klarstellung 
wurde eine bereits in der Vergangen-
heit bewährte Verwaltungspraxis der 
BaFin nun in der IVV verankert.4) 

Unabhängig von der vorgenann-
ten Differenzierung zwischen bedeu-
tenden und nicht bedeutenden Ins-
tituten auf Ebene der jeweiligen 
Einzelinstitute sind übergeordnete 

Unternehmen einer Institutsgruppe 
gemäß § 27 IVV verpflichtet, grup-
penweite Regelungen für die Vergü-
tungssysteme zu treffen. Damit müs-
sen sie die Einführung und Umsetzung 
einer gruppenweiten Vergütungs-
strategie für alle Mitarbeiter sowie  
die Identifizierung sogenannter 
Gruppen-Risikoträger auf Ebene 
ihrer nachgeordneten Tochterinsti-
tute ebenfalls sicherstellen. Dabei gilt 
jedoch, dass für die Mitarbeiter zwar 
grundsätzlich nur die allgemeinen 
Anforderungen nach §§ 4 bis 13 IVV 
zu beachten sind, bezüglich der 
 identifizierten Gruppen-Risikoträger 
sind jedoch ebenso die besonderen 
Anforderungen der §§ 18 bis 22 IVV, 
mit den darin verankerten, besonde-
ren Anforderungen an die Vergü-
tungssysteme von Risikoträgern bei 
bedeutenden Instituten einzuhalten. 
Damit können auch Mitarbeiter nicht 
bedeutender Institute aufgrund ihrer 
Gruppenzugehörigkeit unter Um-
ständen als Gruppen-Risikoträger 
den besonderen Anforderungen der 
IVV unterliegen. 

Ziele und allgemeine  
Anforderungen 

Der Gesetzgeber hat die zentrale 
Zielsetzung der Institutsvergütungs-
verordnung unmittelbar in § 4 IVV 
formuliert. Danach müssen Institute 
über eine Vergütungsstrategie sowie 
ein entsprechendes Vergütungssystem 
verfügen. Dieses muss sich an den 
Zielen und Vorgaben der Geschäfts- 
und Risikostrategie ausrichten, und 
über ihre Anreiz- und damit Steue-
rungswirkung deren angemessene 
Umsetzung ermöglichen. 

Diese grundlegende Zielsetzung 
blieb im Rahmen der Novellierung 
der IVV 2016 unverändert. Ergänzend 
kam lediglich der Hinweis hinzu, dass 
bei der Ausgestaltung der Vergütungs-
strategie und des Vergütungssystems 
die Unternehmenskultur und Unter-
nehmenswerte Berücksichtigung fin-
den müssen. Damit erfolgt eine 
 Anpassung an die ebenfalls 2016 no-
vellierten Mindestanforderungen an 

das Risikomanagement (MaRisk). 
Gleichzeitig wird damit noch einmal 
verdeutlich, dass es sich bei den Rege-
lungen zu den Vergütungssystemen 
vor allem um einen wesentlichen Be-
standteil eines umfassenden Risiko-
managements handelt, das auf eine 
nachhaltige positive Unternehmens-
entwicklung abzielt. Ein vollständiger 
Verzicht auf variable Vergütungspara-
meter dürfte daher besonders im Hin-
blick auf die damit fehlende Anreiz- 
und Steuerungsfunktion im Sinne der 
IVV, insbesondere bei Mitarbeitern des 
Marktbereiches, kritisch zu sehen sein. 
Einen solchen Verzicht erkennt derzeit 
die Aufsicht lediglich für Förderinsti-
tute vor dem Hintergrund ihres beson-
deren Geschäftsmodells an. 

Gemäß der vorgenannten Zielset-
zung wird in der novellierten IVV 
2016 unverändert die Notwendigkeit 
einer angemessenen Einbeziehung 
der Vergütungsstrategie und damit 
des Vergütungssystems in die allge-
meine Strategieentwicklung hervor-
gehoben. Dabei müssen alle maßgeb-
lichen Vergütungsparameter, die 
sowohl von quantitativer als auch von 
qualitativer Natur sein können, im 
Hinblick auf ihre entsprechende An-
reiz- und damit Steuerungswirkung 
gewürdigt werden. Es ist insbesondere 
zu vermeiden, Anreize dafür zu schaf-
fen, unverhältnismäßig hohe Risiken 
einzugehen. Die IVV 2016 stellt daher 
nochmals klar: Es darf keine signifi-
kante Abhängigkeit von der variablen 
Vergütung bestehen. 

Ferner muss insbesondere bei den 
sogenannten Kontrolleinheiten – 
diese umfassen neben dem Risikocon-
trolling und der Compliance-Funk-
tion, die Interne Revision sowie die 
gesamte Marktfolge und die Personal-
abteilung – sichergestellt sein, dass 
deren relevante Vergütungsparameter 
der Zielsetzung ihrer Überwachungs-
funktion nicht entgegenstehen. Sie 
dürfen nicht von den gleichen Para-
metern bestimmt werden wie im 
Marktbereich, und der Schwerpunkt 

4) Vgl. Anwendungsempfehlung zur IVV zu § 17 
IVV.
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ihrer Vergütung muss auf dem fixen 
Vergütungsbestandteil liegen.

Angemessene Obergrenze

Im Gegensatz zu den übrigen Ins-
tituten, bei denen zur Vermeidung von 
Fehlanreizen, die variable Vergütung 
100 Prozent oder bei entsprechenden 
Gremienbeschlüssen 200 Prozent der 
fixen Vergütung für jeden einzelnen 
Mitarbeiter oder Geschäftsleiter nicht 
übersteigen darf, unterliegen Finan-
zierungsleasing- und Factoring-Insti-
tute weiterhin keiner unmittelbaren 
Beschränkung des Verhältnisses zwi-
schen variabler und fixer Vergütung.5)  
Allerdings stellt der Gesetzgeber in der 
novellierten IVV 2016 klar, dass 
gemäß § 6 Abs. 2 Satz 1 IVV alle Insti-
tute eine angemessene Obergrenze für 
ihre variable Vergütung im Verhältnis 
zur fixen Vergütung festlegen müssen. 
Daraus ergibt sich in der Praxis auch 
für Finanzierungsleasing- und Facto-
ring-Institute das Erfordernis, spezi-

fische Regelungen hinsichtlich der 
Höhe beziehungsweise des relativen 
Anteiles des variablen Vergütungs-
bestandteils zu treffen. Obwohl die 
vorgenannten Begrenzungen für Fi-
nanzierungsleasing- und Factoring-
Institute nicht unmittelbar gelten, 
empfiehlt es sich, diese dennoch zu 
berücksichtigen, da die Aufsichtspra-
xis diese regelmäßig als Benchmark 
nutzt. Abweichungen von dieser Pra-
xis sollten daher begründet werden.

Ein weiteres wichtiges Ziel der IVV 
ist es, eine ausreichende Transparenz 
im Hinblick auf die jeweilige Ermitt-
lung der Vergütung zu gewährleisten. 
Entscheidend ist dabei die Perspektive 
der Mitarbeiter. Diese sollen indivi-
duell anhand der vereinbarten Ver-
gütungsparameter ihren jeweiligen 
 Erfolgsbeitrag zum nachhaltigen Insti-
tutsergebnis und damit mittelbar das 
Vergütungspotenzial bestimmen kön-
nen. Hierzu müssen sie über die Aus-

gestaltung der für sie maßgeblichen 
Vergütungssysteme und die relevanten 
Vergütungsparameter schriftlich in 
Kenntnis gesetzt werden. Fernern muss 
der Vergütungs-, vor allem aber der 
Prozess des mitarbeiterspezifischen 
Leistungsmanagements, angemessen 
geregelt und ebenso wie die Herleitung 
des Gesamtbetrags der variablen Ver-
gütung für den Einzelnen nachvoll-
ziehbar sein.

In diesem Kontext fordert die IVV, 
bereits zu Beginn des Geschäftsjahres 
den potenziellen Gesamtbetrag der 
variablen Vergütung (Gesamtbonus-
pool; § 7 IVV) entweder top-down 
oder bottom-up als Planwert festzu-
legen. Dieser ist anschließend regel-
mäßig zu überprüfen und sollte 
 gegebenenfalls in die quartalsweise 
Risikoberichterstattung integriert 
wer den. Am Ende des Geschäftsjahres 
muss – vor Auszahlung – gegebenen-
falls eine Anpassung erfolgen. Sofern 
sich das Unternehmensergebnis nach-
haltig negativ entwickelt, kann dies 5) Vgl. § 2 Abs. 7 i.V.m. § 25 Abs. 5 KWG
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im Zweifel zu einem unter Umstän-
den vollkommenen Abschmelzen der 
variablen Vergütung führen. Im Rah-
men dieses Prozesses sind die Inter-
dependenzen zur Risikotragfähigkeit, 
zur mehrjährigen Kapitalplanung 
sowie zur Ertragssituation und 
 Liquiditätsausstattung als zentrale 
Elemente des Strategieprozesses zu 
berücksichtigen und darzulegen. 
Unter anderem vor diesem Hinter-
grund stellt die novellierte IVV 2016 
klar, dass damit kon sequenterweise 
die Kontrolleinheiten unmittelbar in 
den Entscheidungsprozess zur Fest-
setzung dieses Gesamt betrags der va-
riablen Vergütung einbezogen werden 
müssen.

Was unter dem Begriff der variab-
len Vergütung zu subsumieren ist, hat 
der Gesetzgeber in der IVV 2016 
ebenfalls neu gefasst und stuft zu-
künftig alle Vergütungsbestandteile 
als variabel ein, sofern sie nicht die 
nachfolgenden Anforderungen an 
eine fixe Vergütung erfüllen. Dies 
dürfte in der Praxis zu einer Auswei-
tung der variablen Vergütung und 
damit zu einem Anpassungsbedarf 
führen – sowohl in den verschiedenen 
internen Vergütungsrichtlinien, gege-
benenfalls aber auch in den Arbeits-
verträgen. Letzteres lässt sich jedoch 
grundsätzlich nur in der Praxis um-
setzen, soweit dies – zum Beispiel ar-
beitsrechtlich – zulässig ist. Mit der 
Neufassung des Begriffs der variablen 
Vergütung dürften sich unmittelbare 
Konsequenzen für die Bestimmung 
des Gesamtbetrags der variablen Ver-
gütung, aber auch potenzieller Ober-
grenzen ergeben, wie beispielsweise 
bei bedeutenden Instituten. 

Gemäß der Neudefinition sind alle 
Vergütungsbestandteile fix, die 

 keinem Ermessen unterliegen,
 dem Mitarbeiter keinen Anreiz für 

eine Risikoübernahme bieten,
 vorher festgelegt wurden,
 transparent für den Mitarbeiter
 sowie dauerhaft und
 nicht einseitig aufhebbar sind,

 nicht leistungsabhängig oder sonst 
vom Eintritt vereinbarter Bedin-
gungen abhängig ausgestaltet sind

 und bei denen die Zahlungen 
nicht einseitig vom Institut verrin-
gert, ausgesetzt oder rückgängig 
gemacht werden können.

Im Rahmen der Novellierung der 
IVV 2016 stellt der Gesetzgeber klar, 
dass zum Beispiel auch Abfindungen 
im Zusammenhang mit der vorzeiti-
gen Beendigung des Arbeits- und Ge-
schäftsbesorgungs- oder Dienstleis-
tungsverhältnisses als Entschädigung 
für den damit verbundenen Verlust 
der Verdienstmöglichkeit zu sehen 
sind und damit im Gegensatz zur bis-
herigen Praxis als variable Gehaltsbe-
standteile eingestuft werden müssen. 

Erfordernisse an die 
Dokumenta tion 

Um eine angemessene Umsetzung 
der vorgenannten Anforderungen si-
cherzustellen und vor allem, um die 
erforderliche Transparenz gegenüber 
den Mitarbeitern zu gewährleisten, 
empfahl es sich bereits bisher, detail-
lierte Grundsätze zu den Vergütungs-
systemen abzufassen, wie zum Bei-
spiel in Form von schriftlich fixierten 
Vergütungs- und Organisationsricht-
linien. Wesentliche Regelungsinhalte 
bleiben nach wie vor und in Zukunft

 die Darstellung des Entwicklungs-
prozesses der Vergütungsstrategie, 

 deren Verknüpfung zur Geschäfts- 
und Risikostrategie, 

 eine angemessene Definition der 
maßgeblichen (quantitativen und 
qualitativen) Vergütungsparame-
ter in Abhängigkeit von den jewei-
ligen Mitarbeiterkategorien sowie 

 die Art und Weise der Einbezie-
hung der verschiedenen verant-
wortlichen Bereiche einschließlich 
der Kontrolleinheiten, in den ge-
samten Vergütungsprozess. 

Der Inhalt sowie die Ergebnisse der 
jeweiligen Entscheidungsprozesse vor 
allem hinsichtlich der Festlegung des 
Gesamtbetrags der variablen Vergü-

tung müssen transparent geregelt und 
dokumentiert werden. Dies gilt eben-
falls für die jeweiligen Verantwortlich-
keiten, insbesondere der Geschäftslei-
tung sowie des Aufsichtsrates.

Neben der Verantwortlichkeit des 
Aufsichtsgremiums sind dessen be-
sondere Funktion und die damit ver-
bundenen Berichtspflichten im Rah-
men der Dokumentation zu erfassen. 
So ist die Geschäftsleitung verpflich-
tet, den Aufsichtsrat jährlich um-
fassend und verständlich über die 
Ausgestaltung des Vergütungssystems 
zu informieren. Er muss sich auf 
 dieser Basis ein eigenes Urteil über 
dessen Angemessenheit bilden. Sofern 
ein Vergütungskontrollausschuss be-
steht, muss dieser den Aufsichtsrat bei 
der Überwachung der Angemessen-
heit der Vergütungssysteme sowie bei 
der Einbeziehung der Kontrolleinhei-
ten unterstützen. 

Ein solcher Vergütungskontroll-
ausschuss ist neben weiteren Aus-
schüssen grundsätzlich von allen Ins-
tituten zu implementieren, die von 
erheblicher Bedeutung sind, also Insti-
tute mit einer Bilanzsumme – im 
Durchschnitt der letzten drei Ge-
schäftsjahre – von unter 15 Milliarden 
Euro, die nicht der EZB-Aufsicht un-
terliegen oder als potenziell systemge-
fährdend eingestuft werden.6) 

Aufgrund der vorgenannten Än-
derungen im Rahmen der Novel-
lierung der IVV 2016 dürfte eine 
 Vielzahl der Institute vor der Heraus-
forderung stehen, ihre bestehenden 
schriftlich fixierten Grundsätze zu 
den Vergütungssystemen und Ver-
gütungs-/Organisationsrichtlinien in 
Teilen anpassen zu müssen. Da es sich 
dabei – soweit es sich um nicht bedeu-
tende Institute handelt – um keine 
grundlegenden Änderungen, sondern 
in Teilen um Klarstellungen handelt, 
dürfte der Anpassungsbedarf bei Fi-
nanzierungsleasing- und Factoring-
Instituten in der Praxis insgesamt 
überschaubar bleiben. Dabei gilt es  
zu berücksichtigen, dass eine Vielzahl 
der Anforderungen bereits zuvor in 
verschiedenen Anwendungshinwei-6) Vgl. § 25d Abs. 3 Satz 8 KWG.

Finanzierung
Leasing

Factoring

FLF6_229_234_Nemet_.indd   232 25.10.2016   08:51:35



FLF 6/2016

233

sen der BaFin beziehungsweise der 
Leitlinien und Standards des Com-
mittee of European Banking Super-
visors (CEBS) und der EBA nieder-
geschrieben waren. 

Der Bundesverband Deutscher 
Leasing-Unternehmen e. V. (BDL) hat 
im Dezember 2014 im Rahmen der 
letzten Novellierung der IVV bereits 
einen Leitfaden7)  veröffentlicht, der die 
damaligen wesentlichen Grundsätze 
der IVV 2014 zusammenfasst und 
auch nach der Novellierung der IVV 
2016 eine gute Grundlage für eine 
 institutsspezifische Umsetzung der 
Dokumentationsanforderungen bie-
tet, insbesondere für kleine Finanzie-
rungsleasing- und Factoring-Institute. 
Wesentlicher Anpassungsbedarf dürfte 
sich hier vor allem im Hinblick auf die 
geänderte Definition des Begriffs der 
variablen Vergütung sowie die Doku-
mentation der Inhalte sowie Ergeb-
nisse der jeweiligen Entscheidungs-
prozesse und Verantwortlichkeiten im 
Zusammenhang mit der Vergütungs-
strategie und der Festlegung des Ge-
samtbetrags der variablen Vergütung 
ergeben. Dies dürfte aber vor allem an 
der bislang in der Praxis tendenziell 
geringen Detaillierung der bestehen-
den Dokumentation und weniger an 
den grundlegenden Anforderungen 
liegen. 

Offenlegungspflichten

Neben der internen Dokumenta-
tionspflicht müssen die betreffenden 
Institute die externen Offenlegungs-
pflichten gemäß § 16 IVV beachten. 
Diese wurden gegenüber den beste-
henden Regelungen noch weiter ge-
fasst. Danach sind die betreffenden 
Institute unter anderem verpflichtet 
zu erläutern, wie sie insbesondere die 
Anforderungen an die Ausgestaltung 

der IVV erfüllen. Etwaige Unter-
schiede und Besonderheiten in der 
Ausgestaltung der Vergütungssysteme 
von gesonderten Mitarbeiterkatego-
rien sowie wesentliche Veränderun-
gen in der Vergütungsstruktur, ein-
schließlich der Auswirkungen auf die 
Zusammensetzung der variablen und 
fixen Vergütung, sind darzustellen. 
Daneben müssen weiterhin der Ge-
samtbetrag aller Vergütungen sowie 
die Anzahl der Begünstigten der vari-
ablen Vergütung angegeben werden.

Die Offenlegung muss grundsätz-
lich auf der Internetseite des Instituts 
erfolgen. Sofern das betreffende Insti-
tut aufgrund seiner Größe über kei-
nen Internetauftritt verfügt, lässt die 
Aufsicht weiterhin ersatzweise eine 
Veröffentlichung über den elektro-
nischen Bundesanzeiger oder in ver-
gleichbaren Medien zu. Der Detaillie-
rungsgrad der Angaben hängt dabei 
von der Größe und Vergütungsstruk-
tur des Instituts ab sowie vom Risiko-
gehalt der Geschäftsaktivitäten. Die 

Veröffentlichung muss einen De-
taillierungsgrad sicherstellen, der die 
Einhaltung der Anforderungen der 
IVV gewährleistet, ohne hierbei die 
Wahrung berechtigter Geschäftsge-
heimnisse und Wettbewerbspositio-
nen zu gefährden. 

Während nach den bisherigen Re-
gelungen grundsätzlich alle Institute 
zur Offenlegung  verpflichtet waren, 
beschränkt die novellierte IVV 2016 
diese in ihrer Entwurfsfassung auf 
CRR-Institute.8) CRR-Institute um-
fassen alle Kreditinstitute, die das Ein-
lagen- und Kreditgeschäft tätigen. 
Damit würden jedoch Nicht-CRR-In-
stitute und damit Finanzierungslea-
sing- und Factoring-Institute im Ge-
gensatz zu den bisherigen Regelungen 
keiner unmittelbaren Offenlegungs-
pflicht unterliegen. Hier bleibt abzu-
warten, ob diese wesentliche Erleich-
terung nach Finalisierung der IVV 
erhalten bleibt, oder ob es sich um 
einen redaktionellen Fehler handelt. 
Davon unbeschadet gilt es, darauf zu 

7) Vgl. Leitfaden zur Institutsvergütungsverord-
nung (InstitutsVergV); veröffentlicht vom 
Bundesverband Deutscher Leasing-Unterneh-
men e. V. am 19. Dezember 2014.

8) Diese Offenlegungspflichten bestehen unbe-
schadet vergleichbarer Offenlegungspflichten 
gemäß Art. 450 der EU-Verordnung Nr. 
575/2013. Diese sind gemäß § 2 Abs. 7a KWG 
jedoch für Finanzierungsleasing- und Facto-
ring-Institute nicht anwendbar.
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achten, dass § 16 IVV bei Instituts-
gruppen für deren nicht bedeutende 
Institute grundsätzlich eine konsoli-
dierte Offenlegung zulässt.

Risikoträger

Während bislang lediglich bedeu-
tende Institute im Sinne der IVV 
einen Prozess zur Identifizierung von 
Risikoträgern (§ 18 IVV) implemen-
tieren und die damit verbundenen be-
sonderen Anforderungen beachten 
mussten, weitet die novellierte IVV 
2016 diese Anforderungen nun deut-
lich aus. Unabhängig von Größe und 
Risikogehalt müssen zukünftig alle 
CRR-Institute einen solchen Prozess 
installieren, diesen jährlich durchfüh-
ren und in ihren internen Grundsät-
zen zu den Vergütungssystemen 
schriftlich dokumentieren.

Bei der Identifizierung von Risiko-
trägern ist einerseits die absolute und 
andererseits die relative Gehaltshöhe 
im Vergleich zu den übrigen Mit-
arbeitern zu berücksichtigen. Zum 
anderen aber auch deren besondere 
Bedeutung und Entscheidungskom-
petenz. Daher zählen neben der Ge-
schäftsleitung und den Mitgliedern 
des Aufsichtsrats unter anderem alle 
für das Risikomanagement und Com-
pliance verantwortlichen Personen 
sowie die Interne Revision und alle 
Leiter wesentlicher Geschäftsbereiche 
aufgrund ihrer Funktion unmittelbar 
zum Kreis der Risikoträger. 

Mit der Ausweitung dieser Identifi-
zierungspflicht wurde in der IVV eine 
Dreiteilung hinsichtlich des Umgangs 
mit Risikoträgern vorgenommen, die 
sich in der Regelungstiefe und den 
damit verbundenen besonderen An-
forderungen niederschlägt. Zukünftig 
gilt es zu unterscheiden zwischen

 nicht bedeutenden Instituten, die 
Risikoträger nicht zu identifizie-
ren haben und damit nicht von 
den besonderen Anforderungen 
betroffen sind, wie zum Beispiel 
typischerweise Finanzierungslea-
sing- und Factoring-Institute;

 CRR-Instituten, die nicht bedeu-
tend sind und lediglich der Pflicht 
zur Identifizierung von Risikoträ-
gern und der Implementierung 
eines dementsprechenden Identifi-
zierungsprozesses unterliegen und

 bedeutenden Instituten, die den 
ganzen Kanon an besonderen An-
forderungen an die damit verbun-
denen Vergütungsregeln beachten 
müssen.

Im Gegensatz zu nicht bedeuten-
den CRR-Instituten, haben alle be-
deutenden Institute wie bisher die be-
sonderen Anforderungen an die 
Vergütungssysteme zu beachten, spe-
ziell die besonderen Anforderungen 
an die variable Vergütung von Risiko-
trägern. Diese wurden im Rahmen 
der Novellierung der IVV 2016 erneut 
ausgeweitet und verschärft. Bedeu-
tende Institute sind unter anderem 
verpflichtet, bei der Bestimmung der 
variablen Vergütung alle gegenwärti-
gen und zukünftigen Risiken sowie 
negative Erfolgsbeiträge sowohl des 
Risikoträgers als auch der jeweiligen 
Organisationseinheit auf den Gesamt-
erfolg des Unternehmens zu berück-
sichtigen. Die variable Vergütung ist 
in diesen Fällen nicht nur angemessen 
zu verringern, sondern gegebenenfalls 
vollkommen zu streichen. Der Zeit-
raum dieser Risiko- und Erfolgsmes-
sung ist dabei nicht nur über einen 
Betrachtungszeitraum von mehreren 
Jahren, sondern ebenso am Geschäfts-
zyklus des Instituts auszurichten. 

Die novellierte IVV 2016 sieht fer-
ner vor, dass negative Erfolgsbeiträge 
des Risikoträgers oder seiner Organi-
sationseinheit nicht nur zu einer Ver-
ringerung beziehungsweise zum voll-
ständigen Verlust der variablen 
Vergütungsbestandteile führen, son-
dern ebenfalls zu einer rückwirken-
den Reduzierung der bereits ent-
standenen und gegebenenfalls auch 
schon ausgezahlten Vergütungsbe-
standteile (Claw-Back-Mechanismus). 
Dies muss insbesondere dann erfol-
gen, wenn es zu erheblichen Verlusten 
oder einer regulatorischen Sanktion 
kommt, welche die betreffenden Mit-
arbeiter verantworten, oder sofern 

von diesen in- und externe Regelun-
gen in Bezug auf deren Eignung und 
Verhalten nicht erfüllt wurden.

Überschaubare  
Anpassungen

Die 2014 letztmals novellierte 
IVV und ihre Zielsetzung hat viele 
Institute vor die Aufgabe gestellt, ihre 
schriftlich fixierten Grundsätze zu 
den Vergütungssystemen wesentlich 
zu überarbeiten und an die erweiter-
ten Anforderungen anzupassen. Im 
Fokus standen dabei die Ver knüpfung 
zur Geschäfts- und Risikostrategie, 
die Verzahnung zum Risikomanage-
ment sowie die damit verbundene 
Festlegung und Definition von Ver-
antwortlichkeiten in den verschiede-
nen Bereichen sowie die Herleitung 
und Festlegung angemessener Ober-
grenzen für die variable Vergütung. 

Auch wenn die nun vorliegende 
novellierte IVV 2016 die Institute vor 
neue Herausforderungen stellt, so ist 
dennoch positiv festzuhalten, dass  
der deutsche Gesetzgeber beziehungs-
weise die BaFin entgegen den ur-
sprünglichen Forderungen der EBA 
am Grundsatz der Proportionalität 
festgehalten haben. Finanzierungslea-
sing- und Factoring-Institute profitie-
ren davon. Sie befinden sich damit 
weiterhin in der Lage, ihr Vergütungs-
system entsprechend ihrer Größen-
struktur und ihres vergleichsweise 
überschaubaren Risikogehalts zu ge-
stalten. Die gleichwohl weiter steigen-
den Anforderungen an die Anpassung 
der internen Dokumentation sind für 
Finanzierungsleasing- und Factoring-
Institute gegenüber CRR-Instituten 
und bedeutenden Instituten mit ihren 
besonderen Anforderungen an die 
Vergütung von Risikoträgern insge-
samt überschaubar. Die Weiter-
entwicklung der IVV sollte als ein 
weiterer Schritt in  Richtung der Etab-
lierung eines am nachhaltigen Unter-
nehmensziel ausgerichteten, trans-
parenten Vergütungs systems und als 
wichtiges Element eines übergreifen-
den Risikomanagement- und Steue-
rungssystems verstanden werden. 
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